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out der  Appenzeller Sonnenterrosse 

Amtliche Veröffentlichung 
2.  Wahlgang  am  Sonntag,  14. Mai 2023  für ein zweites Mitglied 
des  Kantonsrates 
(in  Anwendung  von Art. 39  Gesetz über  die  politischen Rechte; bGS  131.12) 

Ausgangslage 

Im  1.  Wahlgang vom Sonntag,  16.  April  2023  wurde Frau  Sarah Kohler  mit  432  Stimmen bei 
einem absoluten Mehr  von 218  Stimmen als Mitglied  des  Kantonsrates gewählt. 

Der  zweite Kantonsratssitz konnte  am  Sonntag,  16.  April  2023  nicht besetzt werden. 

In  diesem  1.  Wahlgang zählte das absolute Mehr.  Weil  das absolute Mehr für  den  zweiten Sitz im 
Kantonsrat nicht erreicht wurde, ist auf Sonntag,  14. Mai 2023  ein  2.  Wahlgang angesetzt, bei 
welchem das  relative  Mehr entscheidet. 

Wer  an  diesem  2.  Wahlgang teilnehmen will, hatte  dies  bis spätestens Mittwoch,  19.  April  2023, 
24.00  Uhr  der  Gemeindekanzlei mitzuteilen. 

Innert dieser gesetzlichen Frist meldeten sich zum  2.  Wahlgang und sind somit ausschliesslich 
wählbar (vgl.  Art. 39,  Abs.  2,  Gesetz über  die  politischen Rechte): 

• Langenauer  Patrick,  Betriebsökonom FH, Holderenstrasse  11 

• Ledergerber  Isabelle,  Primarlehrerin, Midegg  68 

Rechtsmittel (Gesetz über  die  politischen Rechte / bGS  131.12) 

Art. 62  Beschwerde 

Wegen Verletzung  des  Stimmrechts sowie wegen Unregelmässigkeiten bei  der  Vorbereitung und 
Durchführung  von  Wahlen und Abstimmungen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt 
werden. 

2  Die  Beschwerde ist innert drei Tagen seit  der  Entdeckung  des  Beschwerdegrundes, spätestens 
jedoch  am  dritten Tage nach  der  amtlichen Veröffentlichung  der  Ergebnisse einzureichen. 
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